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Das Rote Kreuz,

größeren Zahl von Postfreimarken in Unterhandlung stehen, richten wir an Sie die höfliche-

Bitte, uns möglichst umgehend mitteilen zu wollen, wie viel Postwertzeichen zu 0,V2, 0,0k>

und 0,1 Cts. Sie für das Jahr 1913 benötigen. Die Antwort ist zu richten an Herrn
Siegent Haler, ruc> clos Malaises 12, Genf.

Mit kameradschaftlichem Gruß!

Namens à Isntralvorltanlles:
Der Präsident: Der Sekretär:

C. Ziegentllalsr. C. Seiltet.

Anbringen von Zpuckvsrb

Es ist längst erwiesen, daß das Ausspucken

eine große Infektionsgefahr in bezug auf ver-

fchiedene Erkrankungen mit sich bringt. Aus
diesem Grunde sind Gutachten der Kgl. wissen-

schaftlichen Deputation für das Medizinal-
Wesen, die sich darauf beziehen, nicht ohne

Wert. Nach der „Vierteljahrsschrift für ge-

sundheitlichc Medizin und öffentliches Sani-
tätswesen" schließen sich diese der Anschauung

an, daß es zur Bekämpfung der Tuberkulose

sehr notwendig ist, dem unachtsamen Aus-
speien vieler Reisenden in Eisenbahnwagen

durch einen Hinweis ans die dadurch ent-

stehende Gefährdung der Mitreisenden ent-

gegcnzuwirken. In der warmen und trockenen j

Luft der Abteile verstaubt der auf dem Boden î

von dem Ausspuckenden meist fein zerriebene

AuSwurf sehr leicht, wird durch die Füße der ^

Reisenden in Staubform gebracht und ver- >

'ten in CiksllbaklllldagLii.

unreinigt so die Abteile, zumal sich der Fuß-
boden während der Fahrt in dauernder Er-
schütterung befindet. Die staubförmigen Teile
setzen sich dann in der Ruhe auf die Abteil-
sitze nieder und können so mit den Händen
der Reisenden in Berührung kommen, während

sich das Reinigungspersonal beim Reinigen
der Infektion aussetzt. Das Ergebnis der

bakteriolvgischeu Untersuchung der Eisenbahn-

wagen geht dahin, daß sich zwar nicht immer,,

aber doch ab und zu infektionsfähige Tuberkel-

bazillcn im Staube der Eisenbahnwagen finden.
Die Befürchtung, es könne die Anbringung
von Spuckverboten in Eisenbahnwagen das

ästhetische Empfinden vieler Reisenden ver-

letzen, hat sich nach den bisherigen Erfahrungen
als nicht begründet erwiesen.

i„Gestmdheitslehrer",)

Oaz 6eutlcks Kote kreu? in Iripoliz.

In den „Mitteilungen des Württember- ist. Wir geben diese Schilderung in der An-

gischcn Landes-Vcreins vom Roten Kreuz", »ahme wieder, daß dieselbe unsere Leser bc-

Nr. 3, 1912, hat ein sehr interessanter Bericht sonders interessieren wird:
über die Tätigkeit der deutschen Hülfsczpe- „Meine längst gehegte Absicht, dem deut-

dition vom Roten Kreuz auf der türkischen sehen Noten Kreuz einen Besuch abzustatten,

Seite in Tripolitanicn Aufnatzme gefunden, konnte ich erst in diesen Tagen verwirklichen,

welcher der „Frankfurter Feitung" durch ihren da ich immer noch die stille .Hoffnung hatte,

Korrespondenten in Gharian erstattet worden daß die Italiener irgendeinen Vorstoß unter-
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